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Ergebnisbericht 

Ergebnisbericht zum Verfahren zur 
Akkreditierung des FH-Masterstudiengangs 
„Klimabewusste Gebäudetechnik“, Stgkz 
0934, der  
FH Technikum Wien, durchgeführt in Wien  

1 Antragsgegenstand 

Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria) führte ein 
Akkreditierungsverfahren zu oben genanntem Antrag gemäß § 23 Hochschul-
Qualitätssicherungsgesetz (HS-QSG), BGBl I Nr. 74/2011 idF BGBl I Nr. 50/2024, iVm § 8 
Fachhochschulgesetz (FHG), BGBl. Nr. 340/1993 idF BGBl I Nr. 50/2024 sowie § 17 
Fachhochschul-Akkreditierungsverordnung 2021 (FH-AkkVO 2021) durch. Gemäß § 21 HS-QSG 
veröffentlicht die AQ Austria folgenden Ergebnisbericht: 
 

2 Verfahrensablauf 

Das Akkreditierungsverfahren umfasste folgende Verfahrensschritte:  
 

Verfahrensschritt Zeitpunkt 

Antrag vom 13.12.2023, eingelangt am  

Version vom 
13.12.2023, 

eingelangt am 
21.12.2023 

Mitteilung an Antragstellerin: Positive Antragsprüfung 30.04.2024 
Bestellung der Gutachter*innen und Beschluss über Vorgangsweise des 
Verfahrens 17.04.2024 

Information an Antragstellerin über Gutachter*innen 18.04.2024 
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Virtuelles Vorbereitungsgespräch mit Gutachter*innen 06.06.2024 

Nachreichungen vor dem Vor-Ort-Besuch eingelangt am 

29.01.2024 
28.02.2024 
18.04.2024 
17.05.2024 

Vorbereitungstreffen mit Gutachter*innen 17.06.2024 

Vor-Ort-Besuch 18.06.2024 

Nachreichungen nach dem Vor-Ort-Besuch eingelangt am 25.06.2024 

Vorlage des Gutachtens 23.07.2024 

Übermittlung des Gutachtens an Antragstellerin zur Stellungnahme 24.07.2024 

Übermittlung der Kostenaufstellung an Antragstellerin zur Stellungnahme 25.07.2024 
Stellungnahme der Antragstellerin zum Gutachten in der Version vom 
25.07.2024 eingelangt am 29.07.2024 

Nachweis der Bundesfinanzierung ab WS 2025/26 Finanzierungszugsage – 
Schreiben vom 09.07.2024 mit GZ: 2024-0.454.165 eingelangt am 29.07.2024 

Stellungnahme der Antragstellerin zum Gutachten an Gutachter*innen  30.07.2024 

Stellungnahme der Antragstellerin zur Kostenaufstellung eingelangt am - 
 

3 Akkreditierungsentscheidung 

Das Board der AQ Austria hat mit Beschluss vom 21.08.2024 entschieden, dem Antrag der FH 
Technikum Wien vom 13.12.2023, eingelangt am 21.12.2023, auf Akkreditierung des FH-
Masterstudiengangs „Klimabewusste Gebäudetechnik“, Stgkz 0934, gemäß §§ 23, 25 
Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz (HS-QSG), BGBl I Nr. 74/2011 idF BGBl I Nr. 50/2024, 
iVm § 8 Fachhochschulgesetz (FHG), BGBl I Nr. 340/1993 idF BGBl I Nr. 50/2024, iVm § 9 
Fachhochschul-Akkreditierungsverordnung 2021 (FH-AkkVO 2021) iVm § 56 Allgemeines 
Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG), BGBl Nr. 51/1991 idF BGBl I Nr. 88/2023 stattzugeben.  

Das Board der AQ Austria hat sich den Bewertungen der Gutachter*innen – mit Ausnahme von 
§ 17 Abs. 5 Z 1 bis 3 FH-AkkVO 2021 (Finanzierung) – vollumfänglich angeschlossen. Bezüglich 
§ 17 Abs. 5 Z 1 bis 3 FH-AkkVO 2021 (Finanzierung) bewertete das Board der AQ Austria 
aufgrund der übermittelten Zusage der Bundesfinanzierung für 30 Studienplätze für den FH-
Masterstudiengang „Klimabewusste Gebäudetechnik“ ab dem Wintersemester 2025/26 die 
Kriterien als erfüllt. 
 
Die Entscheidung wurde am 30.08.2024 von der*vom zuständigen Bundesminister*in 
genehmigt. Der Bescheid wurde mit Datum vom 05.09.2024 zugestellt. 
 

4 Anlagen 

• Gutachten vom 23.07.2024 
• Stellungnahme vom 29.07.2024  
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grundsätzlich gegeben ist und nur einzelne Ergänzungen auf die volle Gleichwertigkeit fehlen, 

ist die Studiengangsleitung berechtigt, die Feststellung der Gleichwertigkeit mit der Auflage von 

Prüfungen zu verbinden, die während des jeweiligen Masterstudims abzulegen ist. 

 

Bachelorabschlüsse werden nach voller und grundsätzlicher Gleichwertigkeit differenziert: 

 Volle Gleichwertigkeit: Absolvierung von exemplarisch angeführten Studien wie bspw. 

Gebäudetechnik, Maschinenbau oder Architektur. 

 Grundsätzliche Gleichwertigkeit: definierte Kernbereiche im Gesamtumfang von 60 

ECTS sind festgelegt. Als Kernfachbereiche sind bspw. Gebäudetechnik (Bautechnik, 

Bauphysik, etc.), Physik (Thermodynamik, Strömungsmechanik, etc.) oder Grundlagen 

des Maschinenbaus (Mechanik, Maschinenelemente, etc.) angeführt. 

 

Wenn eine grundsätzliche Gleichwertigkeit gegeben ist und nur einzelne Ergänzungen auf die 

volle Gleichwertigkeit fehlen, so sind auf die volle Gleichwertigkeit Ergänzungsprüfungen von 

max. 30 ECTS nachzubringen. Gehen die erforderlichen Ergänzungsprüfungen über die 30 ECTS 

hinaus, gelten die Zugangsvoraussetzungen als nicht erfüllt. 

 

Die erforderlichen Sprachkenntnisse für den Studiengang (hier Deutsch und Englisch) müssen 

zumindest dem Niveau B2 des „Europäischen Referenzrahmens für Sprachen“ entsprechen und 

sind durch ein entsprechendes Zertifikat nachzuweisen. Für die Vorlage wird eine Frist genannt. 

Bewerber*innen, die über einen Schul- oder Hochschulabschluss in der geforderten Sprache 

verfügen, sind vom Nachweis ausgenommen. 

 

Die Qualifikationsziele werden gemäß den Antragsunterlagen unter Berücksichtigung des im 

Leitbild der FHTW angeführten 3-Säulen-Modells (Technik, Wirtschaft und Persönlichkeit) 

entwickelt. Im Bereich der fachlichen Kompetenz werden 7 Qualifikationsziele (bspw. F1 

grundlegende Prinzipien und Nomen der Gebäudetechnik zu verstehen und gebäudetechnische 

Anlagen zu dimensionieren), im Bereich der überfachlichen Kompetenz ebenfalls 7 

Qualifikationsziele (bspw. P1 die geeigneten Grundwerkzeuge für die Analyse, Planung, 

Steuerung, Überwachung, Evaluierung und Dokumentation von Projekten auszuwählen und 

anzuwenden) genannt. Durch die angeführten Zugangsvoraussetzungen mit dem fachlichen 

Bezug zum Masterstudiengang wird die Grundlage für die Erreichung der Qualifikationsspiele 

sichergestellt. 

 

Die Zugangsvoraussetzungen zum Studium sind wie oben angeführt breit gefächert und 

ermöglichen einen Zugang aus unterschiedlichen Vorbildungen. Diese breite Fächerung trägt 

dem interdisziplinären Lehrinhalts des zu akkreditierenden Masterstudiums Rechnung. Gemäß 

den Antragsunterlagen wird nach erfolgreichem Abschluss der akademische Grad "Master of 

Science in Engineering (MSc)" verliehen. Somit ist eine weiterführende Ausbildung in Form eines 

Doktoratsstudium möglich. Auch ergänzende Bildungswege, vor allem im Bereich der 

Ingenieurwissenschaften, stehen den Absolvent*innen offen. Der Masterstudiengang stellt sich 

als ein Meilenstein im Lauf eines Bildungswegs dar und die Durchlässigkeit des Bildungssystems 

ist somit gegeben. 

 

Die Zugangsvoraussetzungen sind aus gutachterlicher Sicht klar und nachvollziehbar dargestellt 

und tragen zur Erreichung der definierten Qualifikationsziele bei. Eine Durchlässigkeit des 

Bildungssystems wird durch den Masterstudiengang gefördert. 

 

Das Kriterium nach §17 Abs. 2 Z 8 ist daher erfüllt. 
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3 Zusammenfassung und abschließende Bewertung 

 

(2) Studiengang und Studiengangsmanagement 

Die FHTW erweitert ihr Portfolio mit dem Studiengang „Klimabewusste Gebäudetechnik“ 

strategisch und sinnvoll nach entsprechenden Marktrecherchen und Gesprächen mit der 

Wirtschaft. Dabei hat sie bereits positive Erfahrungen mit einem Dualen Bachelorstudiengang 

gemacht. Die beruflichen Tätigkeitsfelder sind im Antrag nachvollziehbar anhand von Beispielen 

dargestellt. 

 

Der gegenständliche Studiengang definiert klare Lernergebnisse, welche eine deutliche 

berufliche Relevanz haben und fügt sich in den Nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) passend 

ein. Der Titel des Studiengangs ist klar argumentiert und bedient mehrere Ansprüche (für 

Details siehe Abs. 2, Z.3). Der akademische Grad ist zulässig ausgewählt. Der Bedarf nach dem 

Studiengang in der Gesellschaft ist klar dargelegt, die fachlichen Kernbereiche werden in eine 

einsichtige Logik gepasst („Warum?“ – „Wie?“ – „Was noch?“) und so in die Semester 

zugeordnet. Die Möglichkeit, auch durch passende didaktische Ausgestaltung und Einbindung 

angemessener Lehr- und Lernmethoden die Lernziele herbeizuführen, ist durch die Konstruktion 

des Curriculums mit vielen integrierten Lehrveranstaltungen, einem Überbau ganz im Sinne des 

Constructive Alignments und das Vorliegen der dualen Lehrveranstaltungen, gegeben. 

 

Die Studierenden sollen bereits im laufenden Studium auf die reichen Forschungsangebote der 

FHTW aufmerksam gemacht und im Fall eingebunden werden. Es wurden außerdem 

ausreichend Mittel der studentischen Beteiligung an der Evaluierung und Ausgestaltung der 

Lehr- und Lernprozesse geschaffen. European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) 

wird im Studiengang korrekt angewendet: Die Gutachter*innen sehen die Arbeitsbelastung als 

durchdacht an, warnen jedoch vor Überforderung durch fehlende Höchstarbeitsgrenzen und 

empfehlen die Aufnahme einer Höchstarbeitszeit von 20 Stunden pro Woche in den 

Kooperationsvereinbarungen. Ein Diploma Supplement ist vorgesehen und im Antrag 

dargestellt. Die Kriterien § 17 Abs. 2 Z 1-10 sind erfüllt. 

(3) Angewandte Forschung und Entwicklung 

Für den Studiengang sind fachlich relevante anwendungsbezogene Forschungs- und 

Entwicklungstätigkeiten geplant, die den wissenschaftlichen Standards des jeweiligen 

Fachgebiets und/oder der jeweiligen Fachgebiete entsprechen. Die Forschungsfragestellungen 

entwickeln sich in realen Bedarfen von Gesellschaft, Industrie und Wirtschaft; dabei setzt die 

Hochschule Schwerpunkte, die mit europäischen und nationalen forschungspolitischen 

Prioritäten abgestimmt werden. 

 

Die FHTW stellt durch Einwerben vom Drittmitteln und Eigenmitteln die Finanzierung für die 

Forschung sicher. Die anwendungsbezogenen Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten 

entsprechen aus gutachterlicher Sicht den wissenschaftlichen Standards des Fachgebiets. Die 

Kriterien § 17 Abs. 3 Z 1-2 sind erfüllt. 
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(4) Personal 

Das Team für die Entwicklung des zu akkreditierenden Studienganges erfüllt die nötigen 

Anforderungen in Hinblick auf die facheinschlägig wissenschaftliche und berufspraktische 

Qualifikation. Das für den Studiengang notwendige Lehr- und Forschungspersonal mit den 

erforderlichen didaktischen und wissenschaftlich beziehungsweise berufspraktisch 

Qualifikationen ist entsprechend vorgesehen bzw. bereits fixiert. Die Studiengangsleitung wird 

derzeit interimistisch durch eine qualifizierte Person übernommen, in Zukunft solldiese Position 

durch einen neuen Mitarbeiter bzw. eine neue Mitarbeiterin besetzt werden. Die entsprechende 

Stellensuche ist bereits im Laufen. Die fachlichen Kernbereiche sind gemäß den Anforderungen 

durch hauptberufliches wissenschaftliche qualifiziertes bzw. durch berufspraktisch qualifiziertes 

Lehr- und Forschungspersonal abgedeckt. Die Personalplanung läuft dabei nach einem bereits 

etablierten Prozess innerhalb der FHTW ab. Ebenso unterliegt der Prozess der angemessenen 

Gewichtung von Lehr-, Forschungs- und administrativen Tätigkeiten des hauptberuflichen 

Personals einem auf der FHTW etablierten Vorgang und ist auch für den zu akkreditierenden 

Studiengang umgesetzt. Die Kriterien § 17 Abs. 4 Z 1-6 sind aus gutachterlicher Sicht erfüllt. 

(5) Finanzierung 

Im gegenständlichen Antrag konnte keine ausreichende Finanzierung für fünf Kohorten und 

deren Auslaufen dargelegt werden. Die Darstellung der Kosten ist plausibel. Wie in den 

Beurteilungskriterien umfassender dargestellt, ist damit Abs. 5 nicht erfüllt, diese 

Einschränkung kann aber bis zum designierten Start des Studiums fallen (durch Erhalt von 

Bundesplätzen oder anderweitige Finanzierungs- oder Studienplatzzusagen). 

(6) Infrastruktur 

Der Studiengang wird an zwei Orten angeboten: dem Hauptstandort am Höchstädtplatz 6 und 

der „Energy Base“ in der Giefinggasse 6. Beide Orte erfüllen die infrastrukturellen 

Anforderungen des Studiengangs, einschließlich Seminarräume, Lern- und Arbeitsbereiche, 

Büroräume für Mitarbeitende und Laborflächen für Studierende. Weitere Labore sind am 

Höchstädtplatz 6 verfügbar. Um Transitzeiten zu vermeiden, werden Studientage jeweils 

komplett an einem der beiden Orte durchgeführt. 

 

Zusätzlich steht den Studierenden die Infrastruktur der beteiligten Unternehmen, wie 

Forschungslabore und Prüflabore, zur Verfügung. Die Unternehmensvertretungen haben ihre 

Unterstützung und die Nutzung ihrer Infrastruktur glaubhaft zugesichert. Die genaue 

Nutzungsberechtigung variiert aufgrund der unterschiedlichen Partner. Die Gutachter*innen 

stellen fest, dass §17, Abs. 6 erfüllt ist. 

(7) Kooperationen 

Im Antrag werden mehrere fruchtbare Kooperationen mit hochschulischen Partnereinrichtungen 

vorgestellt, auch die tiefe und flächige Einbindung von nicht-hochschulischen Partnern ist klar 

dargelegt, diese stellen bei einem dualen Studium im speziellen einen hochrelevanten Faktor 

dar. Die Auswahl und Anzahl der Partnerunternehmen ist angemessen, ihre Bereitschaft, das 

Studienprogramm zu bereichern, glaubhaft aufgezeigt. Die duale Struktur erschwert natürlich 

gewissermaßen die (studentische) Mobilität, die Gutachter*innen kamen aber übereinstimmend 

zum Ergebnis, dass dies durch die große praktische Anreicherung des gegenständlichen 

Studienganges gerechtfertigt ist. Das Beurteilungskriterium ist aus gutachterlicher Sicht 

erfüllt. 
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Die Gutachter*innen empfehlen dem Board der AQ Austria keine Akkreditierung des FH-

Masterstudiengangs „Klimabewusste Gebäudetechnik“ der Fachhochschule Technikum Wien, 

durchgeführt in Wien. 

 

4 Eingesehene Dokumente 

 

 Antrag auf Akkreditierung des FH-Masterstudiengangs „Klimabewusste 

Gebäudetechnik“, der Fachhochschule Technikum Wien, durchgeführt in Wien, vom 

21.12.2024 in der Version vom 21.12.2024 

 Nachreichungen vor dem Vor-Ort-Besuch vom 29.01.2024, 28.02.2024, 18.04.2024, 

17.05.2024 

 Nachreichungen nach dem Vor-Ort-Besuch vom 25.06.2024 

 



An 
Board der Agentur für Qualitätssicherung und 
Akkreditierung Austria 
Franz-Klein-Gasse 5 
1190 Wien 
Österreich 

Höchstädtplatz 6 
1200 Wien 

Bearbeiter: Dr. Kurt Sohm 
T: +43 664 6192526 
E: kurt.sohm@technikum-wien.at 

I: www.technikum-wien.at 

ZVR 074476426 
DVR 0928381 

per E-Mail 

Wien, 25.7.2024 

Antrag auf Akkreditierung des FH-Masterstudienganges Klimabewusste Gebäudetechnik (A0934): 
Stellungnahme FH Technikum Wien zum Gutachten 

Sehr geehrte Mitglieder des Board der AQ Austria! 

Die FH Technikum Wien bedankt sich für die Übermittlung des Gutachtens über den Antrag auf 
Akkreditierung des Studienganges Klimabewusste Gebäudetechnik als FH-Masterstudiengang und freut 
sich über das positive Ergebnis, zu dem die Gutachter*innen gelangt sind. 

Im Sinne des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses greifen wir die Empfehlung (vgl. S. 10) gerne auf 
und werden die Arbeitsbelastung der Studierenden im Unternehmen und im Rahmen des Studiums 
laufend evaluieren.   

Bezüglich des Finanzierungskriteriums verweisen wir auf unsere Rückmeldung zur Mitteilung der AQ 
Austria über das Ergebnis der positiven Antragsprüfung vom 16.5.2024: 

„Im Rahmen der Ausschreibung des BMBWF „FH-Ausbau 2025/26“ hat die FHTW wiederum 30 
Anfänger*innen-Studienplätze zur Förderung des Master-Studiengangs „Klimabewusste Gebäudetechnik“ 
eingereicht. Mit einer diesbezüglichen Entscheidung des BMBWF ist Ende Juni 2024 zu rechnen. Der 
Erhalter verpflichtet sich jedenfalls, für die nachhaltige Finanzierung des Masterstudiengangs 
„Klimabewusste Gebäudetechnik“ Sorge zu tragen (falls wir im Rahmen des „FH-Ausbau 2025/26“ auch 
keine zusätzlichen, bundesgeförderten Plätze erhalten, wird der beantragte Studiengang über die 
dauerhafte Umschichtung von Studienplätzen finanziert). Der Verbindlichkeitsgrad kommt durch diese 
schriftliche Erklärung zum Ausdruck.“ 



In Ergänzung dazu übermitteln wir in der Anlage die Mitteilung des BMBWF vom 9. Juli 2024, dass der 
Masterstudiengang Klimabewusste Gebäudetechnik ab dem Studienjahr 2025/26 mit 30 Anfänger*innen-
Studienplätzen aus Bundesmitteln gefördert wird. 

Wir bedanken uns abschließend auch bei den Gutachter*innen und der Geschäftsstelle der AQ Austria 
für die Durchführung des Akkreditierungsverfahrens. 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Barbara Czak-Pobeheim Mag. Florian Eckkrammer, Ba FH-Prof. Dr. Sylvia Geyer 
Geschäftsführerin  Geschäftsführer  Rektorin FH 
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